
Mit dem Ziel, die herausragende 
Bedeutung professioneller Bera-
tung für die gesellschaftliche und 
berufliche Teilhabe von Menschen 
mit Behinderung darzustellen, lu-
den das Nationale Forum Bera-
tung in Bildung, Beruf und Be-
schäftigung e.V. (nfb) und die Bun-
desarbeitsgemeinschaft der Be-
rufsbildungswerke e.V. (BAG BBW) 
am 13. April 2011 zu einer Fachta-
gung ins Bundespresseamt ein. 
 
Im Mittelpunkt der Diskussionen 
standen die Transparenz der An-
gebote, der Zugang zu Beratung, 
die Qualität der Beratung und die 
Professionalität der Beratenden. 
Gerade für Menschen mit Behin-
derungen hat Beratung - aufgrund 
der Komplexität der Problemstel-
lungen und der unterschiedlichen 
Zuständigkeiten - eine herausra-
gende Bedeutung. Die Umsetzung 
der UN-Konvention über die Rech-
te von Menschen mit Behinderung 
setzt spezifische, für alle zugängli-
che Beratungsleistungen voraus, 
die relevante Informationen ad-
ressatengerecht  vermitteln. Dar-

über hinaus müssen 
die besonderen Teilha-
beeinschränkungen 
und Kompetenzen die-
ser Ratsuchenden er-
fasst und berücksich-
tigt werden, so dass 
Menschen mit Behin-
derung in ihrer Bildung 
und ihrem beruflichen 
Werdegang kompetent 
unterstützt und beglei-
tet werden können. 

Nur so kann die selbstbestimmte 
und gleichberechtigte Teilhabe am 
gesellschaftlichen und beruflichen 
Leben sichergestellt werden. 
 
Der Einladung der Veranstalter 
waren 175 Experten/innen und 
Berater/innen gefolgt, die das ge-
samte Feld der Beratung für Men-
schen mit Behinderungen reprä-
sentierten: Verantwortliche aus 
Politik und Verwaltung, Verant-
wortliche von Trägern der berufli-
chen Rehabilitation, Vertreter/
innen von Interessens-, Betroffe-
nenverbänden und der Wirtschaft 
sowie Menschen mit Behinderun-
gen, Verantwortliche und Beraten-
de in  Einrichtungen der berufli-
chen Ausbildung, Rehabilitation 
und Beschäftigung von Menschen 
mit Behinderungen. Auch Verant-
wortliche aus allgemein zugängli-
chen Bildungs­ und Berufsbera-
tungseinrichtungen nutzten die 
Tagung, um sich zielgruppenspezi-
fisch weiter zu bilden und auszu-
tauschen. Durch die vielfältige 
Teilnehmer/innenstruktur konn-
ten die Beratungsbedarfe junger 
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und erwachsener Menschen mit unterschiedlichen 
Behinderungen in die Diskussion eingebracht wer-
den.  
 
Nicht zufällig fand die Veranstaltung im Besucher-
zentrum des Bundespresseamts in Berlin statt, denn 
hier wurde vor fünf Jahren das nfb als unabhängiges 
Netzwerk aller Akteure in den Bereichen der Bera-
tung in Bildung, Beruf und Beschäftigung gegründet. 
Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Berufsbildungs-
werke e.V. (BAG BBW), der Dachverband von 52 
hoch spezialisierten Berufsbildungswerken in 
Deutschland, war damals bereits Gründungsmitglied. 
Die Gründung des nfb war ein wichtiger Meilenstein 
in der Weiterentwicklung und Förderung der fachge-
rechten Beratung für alle Bürgerinnen und Bürger in 
Deutschland zur Unterstützung des lebenslangen 
Lernens und der sozialen und gesellschaftlichen In-
tegration. Das Nationale Forum Beratung hat seine 
Wurzeln in der europäischen Politik und Zusammen-
arbeit und konnte die Bedeutung der Beratung in 
Bildung, Beruf und Beschäftigung in den letzten Jah-
ren zunehmend in der öffentlichen Diskussion her-
vorheben und seine Expertise in entsprechende Initi-
ativen einbringen.  
 
Professionalisierung der Beratung in der Bundes-
agentur für Arbeit 
 
Als Vertreter des größten Anbieters von Berufsbera-
tung für Menschen mit Behinderung erörterte Rai-
mund Becker, Vorstandsmitglied der Bundesagentur 
für Arbeit, im ersten Impulsvortrag die Fortschritte 

im Bereich der Beratung für Menschen mit Behinde-
rungen aus Sicht der Bundesagentur für Arbeit. Die 
Bundesagentur für Arbeit will mit Ihren Reha-Teams 
und der neuen Beratungskonzeption1 eine noch pro-
fessionellere Beratungsleistung der Agentur gewähr-
leisten. Raimund Becker erläuterte die Kernpunkte 
der neuen Beratungskonzeption, in der nun alle Re-
ha-Beratenden geschult seien. Die Konzeption bein-
halte einen standardisierten Beratungsablauf und 
ein umfassendes Inventar an Beratungsmethoden. 
Sie verbessere die Vernetzung von Ratsuchenden mit 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Derzeit werde mit 
„KODIAK“ zudem ein neues Instrument für eine ver-
tiefte Kompetenzdiagnose entwickelt. Die neue Be-
ratungskonzeption unterstütze die Berater/innen 
also in ihrer täglichen Arbeit und trage zur Professio-
nalisierung und Transparenz im Beratungsprozess 
bei;  denn gerade der Bereich der beruflichen Reha-
bilitation stelle besondere Anforderungen an die 
Berater/innen und Vermittler/innen. Die Beratenden 
müssen die besonderen Unterstützungsbedarfe er-
kennen und spezifisches fachliches und methodi-
schen Wissen aufweisen. Hierbei sei vor allem auch 
die Selbstbestimmung des Ratsuchenden zu beach-
ten.  
 
Sozialverband VdK für ein unabhängiges Beratungs-
angebot zur Verwirklichung von Inklusion und  
Teilhabe 
 
Das Thema der Selbstbestimmung der Ratsuchenden 
wurde auf der Tagung wiederholt aufgegriffen, gilt 
es doch, die Menschen durch die Beratung zu befähi-
gen, eigene Entscheidungen zu treffen und ihren be-
ruflichen Werdegang selbst zu bestimmen. Dies ist 
eine Grundvoraussetzung von Inklusion. Doch im 
„Dschungel“ der Zuständigkeiten und Förderinstru-
mente finden sich Menschen schwer selbstständig 
zurecht und müssen oft erst zum selbstbestimmten 
Handeln befähigt werden. 
 
Dies erlebt Karl-Heinz Fries, Sozialverband VdK, in 
der zunehmend steigenden Nachfrage unabhängiger 
Beratung in seinem Verband. Nachdrücklich erläuter-
te er den direkten Zusammenhang zwischen Exklusi-

1 Die Beratungskonzeption ist auch Thema im nfb-Newsletter 01/2011 http://www.forum-beratung.de/cms/upload/
Startseite/NL_01-11_Gesamt_final_druck_2.pdf 

Fachtagung des nfb und der BAG BBW, Beratung von Menschen mit Behinderung, 13.4.2011: Dokumentation 

Raimund Becker, BA 

http://www.forum-beratung.de/cms/upload/Startseite/NL_01-11_Gesamt_final_druck_2.pdf
http://www.forum-beratung.de/cms/upload/Startseite/NL_01-11_Gesamt_final_druck_2.pdf


  Seite 3

on und Armut in Deutschland, der von der OECD be-
reits aufgezeigt wurde.2 So stiege die Arbeitslosigkeit 
bei Menschen mit Behinderung trotz Fachkräfteman-
gel und Konjunkturaufschwung weiterhin. Beratung 
für Menschen mit Behinderungen müsse die Teilha-
bemöglichkeiten verbessern, um Inklusion zu ge-
währleisten. Dies stelle die Beratung vor große Her-
ausforderungen, wobei Karl-Heinz Fries die bereits 
von Raimund Becker genannten Anforderungen er-
gänzte. Insbesondere müsse Beratung dem Ratsu-
chenden Raum geben, mit zu bestimmen und seine 
Bedürfnisse und Interessen einzubringen. Gerade die 
Beratung von Menschen mit Behinderung erfordere 
diesbezüglich viel Sensibilität und Transparenz. So  
forderte der stellvertretende Vorsitzende des Sozial-
verbandes den Ausbau unabhängiger, trägerüber-
greifender, transparenter und flächendeckender Be-
ratungsangebote mit niedrigschwelligem Zugang, 
einheitlichen Qualitätsstandards und kontinuierli-
cher Professionalisierung des Beratungspersonals. 
Die Gemeinsamen Servicestellen könnten dies der-
zeit nicht gewährleisten.  

Der Beauftragte für die Belange behinderter Men-
schen, Hubert Hüppe, fordert bessere Beratung zur 
Umsetzung der UN Konvention 
 
Diese Forderung nach  transparenten und flächende-
ckenden Beratungsangeboten mit niedrigschwelli-
gem Zugang, einheitlichen Qualitätsstandards und 
kontinuierlicher Professionalisierung des Beratungs-
personals unterstützte der Beauftragte für die Belan-

ge behinderter Menschen, Hubert Hüppe, in seinem 
Statement. Dabei verwies er insbesondere auch auf 
die UN- Konvention über die Rechte von Menschen 
mit Behinderung, deren Umsetzung erst durch ein 
umfassendes und unabhängiges Beratungsangebot 
möglich würde. Beratung müsse die Stärken des 
Menschen erkennen und diese fördern. Um dies zu 
gewährleisten bedürfe es für Menschen mit Behin-
derung konzentrierter Kompetenzen. 
 
Podiumsdiskussion -  
Durch Vernetzung zur Inklusion  
 
In der Podiumsdiskussion wurden gute Ansätze zur 
Beratung und Inklusion vorgestellt, die zumeist aus 
Baden-Württemberg stammten. Dies mag ein Zufall 
bei der Zusammensetzung des Podiums sein, zeich-
net das „Ländle“ aber auch aus. Insbesondere die 
Bemühungen zur Vernetzung der Akteure vor Ort 
über den Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeiten 
hinaus  fördern die erfolgreiche Inklusion und Teilha-
be von Menschen mit Behinderungen. 
 
Lebendig berichtete Mechthild Ziegler, LERNEN FÖR-
DERN – Bundesverband zur Förderung von Men-
schen mit Lernbehinderungen, von den Schwierigkei-
ten junger Menschen mit Lernbehinderungen in der 
beruflichen Orientierung und Ausbildung. Sie benö-
tigten u.a. klare Strukturen und eine einfache Spra-
che in der Beratung und beruflichen Rehabilitation. 
Dabei verwies auch sie auf die Bedeutung der Selbst-
bestimmung der Ratsuchenden bei Unterstützungs-
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2 OECD (2010), Sickness, Disability and Work, ISBN: 9789264088849,  http://www.oecd.org/
document/0/0,3746,de_34968570_34968855_46257920_1_1_1_1,00.html 
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maßnahmen. Strukturen, in denen sich die Ratsu-
chenden zurechtfinden, sollten durch gut vernetzte 
Unterstützungsleistungen gewährleistet werden.  
 
Ähnliche Erfahrungen schilderte auch Sönke Asmus-
sen, Ministerium für Kultus, Jugend und Sport des 
Landes Baden-Württemberg, der über die Einfüh-
rung des Kompetenzerfassungsinstruments „Profil 
AC“ - entwickelt von den Berufsbildungswerken 
Waiblingen und Offenburg - berichtete. Dieses wür-
de in Baden-Württemberg mit großem Erfolg insbe-
sondere an Förder- und Hauptschulen angewendet, 
um die Stärken der Jugendlichen zu ermitteln und 
Ihnen frühzeitig Perspektiven aufzuzeigen. Die Er-
gebnisse unterstützten den Übergang Schule – Beruf, 
bei dem eine enge Vernetzung aller Beteiligten - 
Schulen, Arbeitsagenturen, Integrationsämtern, Be-
rufsbildungswerken, Integrationsfachdiensten und 
Wirtschaft - notwendig ist.  

Eine gute Vernetzung fördere auch die berufliche 
Rehabilitation von Erwachsenen,  wie Hubert Seiter, 
Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg, 
berichtete. Die Gemeinsamen Servicestellen in Trä-
gerschaft der Deutschen Rentenversicherung in Ba-
den-Württemberg böten einen Service aus einer 
Hand und bänden die jeweils zuständigen Akteure 
ein. Dies erleichtere den Zugang zu Beratung und 
Unterstützung für Menschen mit Behinderungen und 
fördere somit die berufliche Integration. 
 
Für die Agentur für Arbeit ist die Vernetzung der lo-
kalen Partner in der beruflichen Ausbildung und Re-

habilitation, insbesondere  mit Schulen und Arbeit-
gebern von besonderer Bedeutung. Christian Ramm, 
Agentur für Arbeit Eberswalde, erläuterte in diesem 
Zusammenhang die enge regionale Vernetzung an-
hand von Beispielen junger Menschen. Gerade die 
Berufsberatung für junge Menschen kooperiere eng 
mit den Schulen, Wirtschaft und Ausbildungseinrich-
tungen, um frühzeitig Kontakt zu den jungen Men-
schen aufzubauen und Unterstützungsbedarfe indivi-
duell anzupassen. 
 
Mehr Unterstützung und Zusammenarbeit mit den 
Trägern beruflicher Rehabilitation wünschte sich in-
des der Vertreter der Wirtschaft, Christian Somogyi 
von der Fraport AG. Die Fraport AG habe nicht erst 
seit der Debatte um den Fachkräftemangel erkannt, 
dass sich die Investition in die individuelle Förderung 
ihrer Mitarbeiter mit besonderem Unterstützungsbe-
darf lohne. Doch stießen Betriebe im „Dschungel der 
Zuständigkeiten und Formalitäten“ an ihre Grenzen, 
da Ansprechpartner häufig wechselten und oft nicht 
eindeutig zu benennen seien. Damit Betriebe zuneh-
mend Menschen mit Behinderungen einstellen, be-
dürfe es einer auf Kontinuität setzenden Zusammen-
arbeit.  
 
Kontinuierliche Vernetzung, Abstimmung der Ange-
bote und niedrigschwelliger Zugang sind auch zent-
rale Forderungen aus dem Innovationskreis Weiter-
bildung,3 der von der Bundesbildungsministerin An-
nette Schavan 2006 einberufen wurde. Die Forde-
rungen werden derzeit in mehreren, durch das BMBF 
geförderten Projekten und Programmen umgesetzt. 
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3 BMBF (Hg.) (2008). Empfehlungen des Innovationskreises Weiterbildung für eine Strategie zur Gestaltung des Lernens im 
Lebenslauf. Bonn, Berlin. http://www.forum-beratung.de/cms/upload/ Wissenswertes/Politische_Iniiativen/
Innovationskreis_Weiterbildung_Empfehlungen.PDF   
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So verwies Hans Weißmann, Bundesministerium für 
Bildung und Forschung, auf die Initiative Bildungs-
ketten, die durch die Zusammenführung bestehen-
der Förderinstrumente, die enge Vernetzung aller 
Akteure und die Gewährleistung eines kontinuierli-
chen Ansprechpartners den Übergang Schule – Beruf 
unterstütze. In dem vom BMBF geförderten Ver-
bundprojekt „Beratungsqualität – offener Koordinie-
rungsprozess zur Qualitätsentwicklung“ des nfb und 
der Universität Heidelberg engagiere sich das BMBF 
darüber hinaus für mehr Qualität und Professionali-
tät in der Beratung in Bildung, Beruf und Beschäfti-
gung. Das Projekt wurde im Forum 3 vertieft thema-
tisiert.  
 
Beratung im Interesse des Ratsuchenden 
 
Im Forum 1 „Mehr Transparenz und leichterer Zu-
gang – welche Verbesserungen sind aus Sicht der 
Betroffenen erforderlich und wie lassen sie sich rea-
lisieren?“, das von Barbara Vieweg, Sprecherin des 
Deutschen Behindertenrates, geleitet wurde, berich-
teten junge Menschen mit Behinderung von ihren 
Schwierigkeiten und Erfolgen bei der Berufswahl und 
–ausbildung. Insbesondere die Frage nach Unterstüt-
zung und Beratung stand hierbei im Mittelpunkt. 
  
In der Diskussion wurde auf die Internationale Klassi-
fikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und 
Gesundheit (ICF) der Weltgesundheitsorganisation 
hingewiesen. Die Weiterentwicklung eines ICF-
basierten Systems für die berufliche Rehabilitation 
biete die Chance, die individuellen Kompetenzen 
und Unterstützungsbedarfe bezogen auf das konkre-
te Teilhabeziel transparent und strukturübergreifend 
– insbesondere auch für die Wirtschaft – darzustel-
len. Das Instrument könne Menschen mit Behinde-
rung den Zugang zu Unterstützungsleistungen er-
leichtern und auch den Beratern/innen in ihrer Ar-
beit helfen.  
 
Die Teilnehmer/innen des Forums betonten, dass 
sich Beratende und Ratsuchende auf Augenhöhe 
begegnen sollten und die Interessen der Ratsuchen-
den stärker berücksichtigt werden müssten.  Hierbei 
müsse der Ermessensspielraum der Berater/innen 
und Vermittler/innen zugunsten der Ratsuchenden 
genutzt werden. Junge Menschen mit Behinderun-

gen seien nach ihren Kompetenzen und Interessen 
und nicht nach Budgets und Maßnahmeplatzkapazi-
täten zu qualifizieren und zu vermitteln. Viel wichti-
ger seien die Fachkräftebedarfe des Arbeitsmarktes. 
Beratung müsse nicht nur ergebnisorientiert son-
dern auch ergebnisoffen sein. Dies sollte, so die For-
derung der Teilnehmer/innen, ein zentrales Grund-
prinzip professioneller Beratung, auch in 
„Zwangskontexten“ sein.  
 
Vernetzung für mehr Transparenz im „Dschungel 
der Zuständigkeiten“ 
 
Das Forum 2 „Zuständigkeiten und Finanzierung von 
Beratung – brauchen wir eine stärkere Vernetzung 
im Sinne des SGB IX?“ setzte sich unter der Leitung 
von Dr. Katja Robinson (BAG BBW) mit den Chancen 
und Möglichkeiten der Zuständigkeitserklärung des 
§14 SGB IX auseinander. Diese regelt die komplexen 
Zuständigkeiten zwischen Renten-, Kranken-, Unfall-
versicherungen u.a. als Rehabilitationsträger bei un-
terstützenden Leistungen.  Hierzu erläuterte Dr. Pe-
ter Ullrich (Landessozialgericht Sachsen-Anhalt) zu-
nächst die Regelungen und verwies dabei auf mehre-
re richterliche Entscheidungen, die zu mehr Transpa-
renz in der Praxis beitrügen. Er wies vor allem auf die 
Pflicht zur Entscheidung über die Zuständigkeit eines 
Trägers – soweit keine klärenden Gutachten einzu-
holen seien - innerhalb von 14 Tagen hin. 
 
Auch die gemeinsamen Servicestellen, die Regina 
Labisch (Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitati-
on) vorstellte, sollten den Bürgerinnen und Bürgern 
mehr Orientierung im „Dschungel“ der Zuständigkei-
ten im Sinne einer „Lotsenfunktion“ bieten. Aller-
dings seien diese in den einzelnen Bundesländern 
unterschiedlich ausgeprägt vorhanden. Ulrich Hart-
schuh (DRV Baden-Württemberg) zeigte anhand von 
praktischen  Beispielen, wie eine gemeinsame Servi-
cestelle funktioniert und erfolgreich arbeitet.  Er un-
terstrich die Notwendigkeit, Gemeinsame Service-
stellen auch mit den erforderlichen Mitteln auszu-
statten.  
 
Dr. Lutz Galiläer (f-bb) erörterte anhand des Bei-
spiels einer gelungenen Vernetzung im Projekt Trial-
Net, dass eine verlässliche und strukturierte Zusam-
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menarbeit der Leistungserbringer eine neutrale und 
angebotsoffene Beratung ermögliche. Die Referen-
ten betonten insbesondere für Menschen mit Behin-
derung die Notwendigkeit, kontinuierlich arbeitende 
Netzwerke für eine umfassende Beratung zu schaf-
fen. Heute stellten unterschiedliche Interessenlagen, 
Zielkonflikte und Konkurrenzen große Herausforde-
rungen an die Netzwerker und Netzwerkarbeit. 
 

DOWNLOADS: 

Dr. Peter Ulrich: Die Zuständigkeitsklärung nach 
§ 14 SGB IX  - Kurzfristige Klärung des zuständigen 
Rehabilitationsträgers im Rahmen der Berufsbera-
tung 

Regina Labisch: Die Entwicklung der Gemeinsa-
men Servicestellen in Deutschland 

Ulrich Hartschuh: Best Practice: Realisierung des 
Gedankens einer gemeinsamen Servicestelle 

Dr. Lutz Galiläer: Vernetzung der Beratung auf 
Seiten der Leistungserbringer 
 

Einheitliche und verbindliche Qualitätsstandards als 
gesellschaftlicher Konsens  

 
Im Fokus des von Dr. Bernhard Jenschke, nfb, mode-
rierten Forums 3 „Qualität der Beratung und Kompe-
tenzen der Beratenden – brauchen wir verbindliche 
Qualitätsstandards und Qualitätsentwicklungsrah-
men?“ stand das  Projekt „Beratungsqualität in Bil-
dung, Beruf und Beschäftigung – offener Koordinie-
rungsprozess zur Qualitätsentwicklung“, das vom nfb 
und der Universität Heidelberg durchgeführt und 
vom BMBF mit einer Zuwendung gefördert wird. Die 
Projektkoordinatorin, Susanne Schmidtpott (nfb), 
stellte das Projekt und erste Zwischenergebnisse vor. 
Sie erläuterte die erarbeiteten Qualitätsmerkmale 
und den Qualitätsentwicklungsrahmen. Derzeit wer-
den die Zwischenergebnisse in 18 Beratungseinrich-
tungen erprobt; auch dazu konnten, erste positive 
Erfahrungen berichtet werden. 
 
In der anschließenden Diskussion zeigte sich die Viel-
falt im Feld der Beratung von Menschen mit Behin-
derungen. Nicht nur die verschiedenen z.T. auch 
multiplen Behinderungen stellten besondere Her-
ausforderungen an die Qualität der Beratung und an 

die Kompetenzen der Beratenden sondern auch die 
jeweiligen Beratungsbereiche, wie z.B. Beratung für 
Studierende mit psychischen Erkrankungen, Bera-
tung für Jugendliche in der Ausbildung oder für Er-
wachsene vor einer beruflichen Neuorientierung. 
Gerade wegen dieser Vielfalt würden einheitliche 
und verbindliche Qualitätsstandards benötigt. Inso-
fern begrüßten die Teilnehmer/innen des Forums 3 
das Bemühen, mit den im Projekt erarbeiteten Quali-
tätsmerkmalen einen gesellschaftlichen Konsens 
über Qualität in der Beratung herbeizuführen. In die-
sem Kontext wiesen die Teilnehmenden darauf hin, 
dass Qualität etwas koste und die Träger der Bera-
tung bereit sein müssten, in Qualität und Professio-
nalität zu investieren. Qualitätsstandards in die För-
derrichtlinien aufzunehmen, wie dies bereits in an-
deren Ländern stattfände, sichere den Trägern sowie 
den Beratenden eine qualitativ hochwertige und 
professionelle Beratung.  
 

DOWNLOAD: Susanne Schmidtpott: Offener Koordi-

nierungsprozess zur  Qualitätsentwicklung in Bil-

dung, Beruf und Beschäftigung 
 
 

Judith Frübing 
(Nationales Forum Beratung, nfb) 
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Karen Schober, Vorsitzende des nfb und Wilhelm Eichhorn, Vor-
sitzender der BAG BBW  

http://www.forum-beratung.de/cms/upload/Veroeffentlichungen/Veranstaltungsarchiv/Ulrich_Forum_2.pdf
http://www.forum-beratung.de/cms/upload/Veroeffentlichungen/Veranstaltungsarchiv/Ulrich_Forum_2.pdf
http://www.forum-beratung.de/cms/upload/Veroeffentlichungen/Veranstaltungsarchiv/Ulrich_Forum_2.pdf
http://www.forum-beratung.de/cms/upload/Veroeffentlichungen/Veranstaltungsarchiv/Ulrich_Forum_2.pdf
http://www.forum-beratung.de/cms/upload/Veroeffentlichungen/Veranstaltungsarchiv/Labisch_Forum_2.pdf
http://www.forum-beratung.de/cms/upload/Veroeffentlichungen/Veranstaltungsarchiv/Labisch_Forum_2.pdf
http://www.forum-beratung.de/cms/upload/Veroeffentlichungen/Veranstaltungsarchiv/Hartschuh_Forum_2.pdf
http://www.forum-beratung.de/cms/upload/Veroeffentlichungen/Veranstaltungsarchiv/Hartschuh_Forum_2.pdf
http://www.forum-beratung.de/cms/upload/Veroeffentlichungen/Veranstaltungsarchiv/Galiler_Forum_2.pdf
http://www.forum-beratung.de/cms/upload/Veroeffentlichungen/Veranstaltungsarchiv/Galiler_Forum_2.pdf
http://www.forum-beratung.de/cms/upload/Veroeffentlichungen/Veranstaltungsarchiv/Schmidtpott_Forum_3.pdf
http://www.forum-beratung.de/cms/upload/Veroeffentlichungen/Veranstaltungsarchiv/Schmidtpott_Forum_3.pdf
http://www.forum-beratung.de/cms/upload/Veroeffentlichungen/Veranstaltungsarchiv/Schmidtpott_Forum_3.pdf
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Empfehlungen der Fachkonferenz  

zur Förderung der Inklusion von Menschen mit Behinderungen: 
 

1. Die gesellschaftliche Anerkennung der Bedeutung von Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung 
und der Bedeutung von Qualität und Professionalität in der Beratung muss weiter gefördert und der Pro-
zess der gesellschaftlichen Verständigung hierzu fortgeführt werden. 

2. Die Selbstbestimmung der/des Ratsuchenden, ihre/seine Interessen und Bedürfnisse müssen im Mittel-
punkt ergebnisoffener Beratung und Unterstützungsleistungen stehen. Beratung muss somit den Ratsu-
chenden befähigen, eigene, informierte Entscheidungen zu treffen als Grundlage für Teilhabe an der Ge-
sellschaft.   

3. Es ist Transparenz herzustellen, sowohl im Beratungsprozess selbst als auch in Bezug auf die verschiede-
nen Zuständigkeiten in der beruflichen Rehabilitation. Übersichtliche, unabhängige, trägerübergreifen-
de, kontinuierlich vernetzte und flächendeckende Beratungsangebote mit einheitlichen Qualitätsstan-
dards und kontinuierlicher Professionalisierung des Beratungspersonals unterstützen die Transparenz 
und damit den niedrigschwelligen Zugang zu Beratung. 

4. Die kontinuierliche Vernetzung zwischen Beratungsanbietern, Trägern, Ausbildungseinrichtungen, Ar-
beitgebern und Verbänden zur Herstellung von mehr Transparenz und Übersicht und zur besseren Koor-
dination der Unterstützungsleistungen fördert eine erfolgreiche Inklusion und Teilhabe von Menschen 
mit Behinderungen. 

5. Bei der Vielfalt der Beratung für Menschen mit Behinderungen sind einheitliche und verbindliche Quali-
tätsstandards notwendig, um eine professionelle und gute Beratung in allen Bereichen zu sichern. 

6. Mehr Forschung ist nötig, um u.a. den ökonomischen Nutzen von Beratung nachweisen zu können, 
quantitative und qualitative Indikatoren zu entwickeln und diese in Evaluationsstudien einzubringen. 
Indikatoren zur Bildungsberatung sind in den nächsten fünf Jahren im Nationalen Bildungsbericht zu ver-
ankern. 
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Ansätze für eine stärkere Professionalisierung bei der beruflichen Beratung von Menschen mit  
Behinderung 

Raimund Becker, Vorstand Arbeitslosenversicherung, Bundesagentur für Arbeit 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
ich bedanke mich für Ihre Einladung und freue mich, 
hier auf diesem Fachkongress unsere Sichtweise dar-
stellen zu können. Dabei geht es mir weniger darum, 
die Bandbreite der Vorstellungen, was professionelle 
Beratung sein sollte oder sein kann, darzustellen 
oder zusammenzufassen. 
 
Ich möchte  vielmehr 
• die gesetzlichen Aufgaben und Ziele der BA in die-

sem Kontext noch einmal kurz aufblenden, um 
dann 

• einen den Fokus  auf das Thema Beratung zu len-
ken und Ihnen zeigen, mit welchem Gesamtver-
ständnis wir als Bundesagentur für Arbeit das The-
ma „Beratung“ angehen und 

• Ihnen verdeutlichen, dass der Kontext 
„Arbeitsmarkt“ wesentlich für unser Handeln ist. 

 
I. Aufgaben und Ziele der Bundesagentur für Arbeit 

im Rahmen der Teilhabe von Menschen mit Be-
hinderung am Arbeitsleben 

 
Unsere Aufgaben und Ziele sind breit definiert: 
• präventive Maßnahmen und Leistungen zur Siche-

rung und zum Erhalt bestehender Ausbildungs-/
Arbeitsplätze, z.B. durch frühzeitige Beratung und 
Umgestaltung von Arbeitsplätzen. 

• Integration behinderter Menschen in den allge-
meinen Arbeits-/Ausbildungsmarkt. Der Weg führt 
oft über eine intensive Begleitung bei der Berufs-
orientierung, der individuellen Beratung, einer 
bedarfsorientierten Förderung zum Beispiel einer 
Aus- oder Weiterbildung hin zur konkreten Ver-
mittlung in eine betriebliche Ausbildungsstelle 
oder einen Arbeitsplatz im Arbeitsmarkt. 

• Förderung der Aufnahme einer Beschäftigung auf 
dem besonderen Arbeitsmarkt einer Werkstatt für 
behinderte Menschen 

• die besondere Beratung  von Arbeitgebern, die wir 
ergänzen durch einen Spezialisten im Arbeitsge-
berservice, der  sehr eng mit den Reha-Teams zu-

sammenarbeitet und kompetenter Ansprechpart-
ner der Unternehmen zu Fragen von Einstellung 
und Beschäftigung von Menschen mit Behinde-
rung ist.  

 
Innerhalb dieses breiten Aufgabenspektrums unter-
stützen wir über vier konkrete Handlungsansätze die 
Entwicklungen in der Behindertenpolitik: 
 
1. Übergang Schule-Beruf verbessern 
 
Bereits derzeit haben in einzelnen Branchen und Re-
gionen Fachkräfteengpässe. Daher ist aus unserer 
Sicht ein Mix aus verschiedenen Maßnahmen not-
wendig. Nur so können sich Chancen für behinderte 
Jugendliche ergeben - nicht nur aus einer sozialen 
Verantwortung heraus, sondern auch mit ökonomi-
schen Überlegungen gekoppelt. 
 
Voraussetzung ist umfassende Berufsorientierung in 
der Schule mit dem klaren Ziel Ausbildung. Dort wo 
dies aufgrund der Schwere der Behinderung nicht 
möglich ist, wollen wir über die „Unterstützte Be-
schäftigung“ eine Beschäftigung im allgemeinen Ar-
beitsmarkt erreichen. Mehr als 3.500 Menschen 
wurden mit diesem Instrument bereits in einen Be-
trieb zur Qualifizierung am Arbeitsplatz integriert. 
Mit Spannung erwarten wir daher im Sommer 2011 
die ersten Ergebnisse zur Integration von unterstützt 
Beschäftigten nach ihrer betrieblichen Qualifizie-
rung. 
 
2. Verstärkt Angebote außerhalb der Einrichtungen 
nutzen 
 
Die derzeit positive Entwicklung am Ausbildungs- 
und Arbeitsmarkt muss insbesondere die Chancen 
für Jugendliche mit Behinderung auf eine inklusive 
Ausbildung erhöhen. Wir wissen: Die betriebliche 
Erfahrung bereits während der Ausbildung erhöht 
die Beschäftigungschancen nach Abschluss der Aus-

(Fortsetzung auf Seite 9) 
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bildung deutlich. Diese Chance müssen wir stärker 
als bisher nutzen.  
 
3. Angebote stärker individualisieren, modularisie-

ren, flexibilisieren  
 
Insbesondere Erwachsene stehen im Rahmen ihrer 
Rehabilitation vor der Frage: Muss ich mein Wissen 
und meine bisherige Erfahrung hinter mir lassen und 
einen kompletten Neustart in ein „zweites“ Berufsle-
ben wagen? Diese Fragen ist mit viel Unbehagen, 
zum Teil Ängsten verknüpft. Wir sagen „Nein“! 
Denn: jahrelange Berufstätigkeiten haben viel Wis-
sen, viele Kompetenzen und Fähigkeiten vermittelt. 
Eine Neuorientierung muss  - für jeden Teilnehmer 
ganz individuell - darauf aufbauen, weiter Verwert-
bares zu nutzen, zu erweitern und zu ergänzen. Bis-
her agieren wir stark noch in starren Standardmaß-
nahmen.  Ziel muss hier ein breiteres Angebot  pass-
genauer und arbeitsplatzbezogener Qualifizierungen 
sein. Darauf werden wir uns als Beratungsinstitution 
und Kostenträger ebenso einstellen müssen, wie die 
Anbieter von Reha-Dienstleistungen. 
 
4. Mehr Betriebsnähe realisieren 
 
All diese Ziele sind nur gemeinsam mit und in den 
Betrieben zu bewältigen. Behinderte Menschen kön-
nen an und für einen Arbeitsplatz qualifiziert wer-
den. Die Betriebe erhalten gute und passgenau wei-
tergebildete Mitarbeiter und die sozialen Systeme 
haben die Bestätigung, dass sich die aufgewendeten 
Finanzmittel – für die Bundesagentur für Arbeit sind 
dies immerhin 2,6 Mrd. Euro pro Jahr – gelohnt ha-
ben. 
 
Womit ich wieder zum Kernthema dieser Fachtagung 
zurückkomme: Beratung ist das zentrale Element, 
um solche Entwicklungen zu begleiten und richtige 
Entscheidungen vorzubereiten. 
 
II. Veränderte Märkte erfordern veränderte Bera-

tung: Das Thema „Beratung“ in der Bundesagen-
tur für Arbeit 

 
Beratung ist in der BA durch eine systematische Kon-
zeption, Qualitätsstandards und permanente fachli-

che Weiterentwicklung geprägt.  
 
Schauen wir uns die Ausgangslage genauer an: 
• Die zunehmende Komplexität des Arbeitsmarkts 

erfordert die Bereitschaft, sich zu verändern und 
stetig weiter zu qualifizieren. Gerade für Gering-
qualifizierte ergibt sich daher in zunehmendem 
Maße die Notwendigkeit, ihre Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt durch Weiterbildung zu verbessern.  

• Die Bildungssysteme sind durchlässiger geworden 
und der Markt der Qualifizierungsangebote 
wächst stetig. Dies sind positive Entwicklungen, 
die weiteren Beratungsbedarf generieren - insbe-
sondere zu Fragen der Eignung und den persönli-
chen Aufstiegsmöglichkeiten.  

• Auch die Vermittlung findet neue Wege: Neben 
„traditionellen“ Rekrutierungsstrategien gibt es 
neue Formen der Suche nach Fachkräften im 
„World Wide Web“. Vermittler sehen sich zuneh-
mend mit Fragen konfrontiert, die weniger auf die 
Aushändigung von Vermittlungsvorschlägen als 
vielmehr auf eine Erfolg versprechende Platzie-
rung in den einschlägigen Portalen ausgerichtet 
sind. Dies hat Einfluss auf das Aufgabenspektrum 
der Bundesagentur für Arbeit. 

• Beratung ist der unmittelbarste Kontakt mit dem 
Kunden, der unsere Kompetenz zeigt und unser 
Image am nachhaltigsten prägt.  

• Wir nehmen Kritik von unseren Kunden  ernst – 
zum Beispiel aus Kundenbefragungen oder aus 
Workshops RehaFutur – an und haben daher die 
Beratungsqualität unserer Mitarbeiter unter die 
Lupe genommen. 

• Professionelle Beratung ist das wichtigste Instru-
ment, um Menschen bei ihrer beruflichen Einglie-
derung zu unterstützen. Wir beraten in einem ver-
traulichen Rahmen – als Partner beim Erarbeiten 
von Berufswahlentscheidungen und Experten für 
das Bildungs-, Ausbildungs- und Beschäftigungs-
system.  

• Erfolgreiche Beratung gelingt nur, wenn beide Sei-
ten - also Berater und Ratsuchender - kooperativ 
zusammenwirken und individuelle Lösungen ge-
meinsam erarbeiten. Strukturierte Schritte im Be-
ratungs- und Integrationsprozess der BA sind für 
beide Seiten transparent und nachvollziehbar. Der 

(Fortsetzung auf Seite 10) 
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Berater versteht sich dabei nicht nur als Partner 
bei der Planung und Entscheidung, sondern auch 
als Wegbegleiter im weiteren Prozess. 

• Der Berater begleitet den behinderten Menschen 
kontinuierlich, er erkennt die Fortschritte und 
kann jeweils die nächsten Schritte planen, ggf. 
auch notwendige Anpassungen an der ursprüngli-
chen Planung vornehmen. 

 
Wo stehen wir im Qualifizierungsprozess? 
 
Die BA qualifiziert aktuell alle Beratungs- und Ver-
mittlungsfachkräfte, um deren Beratungskompetenz 
und Professionalität und damit die Qualität von Bera-
tungsarbeit zu steigern. Im Jahr 2010 stand die Quali-
fizierung zu Beratungsmethoden und deren Erweite-
rung im Mittelpunkt. In 2011 stehen mehrere Trai-
nings – fallorientiert und praxisbezogen – an. Die Re-
flexion der eigenen Beratungskompetenz wird im 
Berateralltag durch Hospitationen  und Coachings 
vertieft. Um diesen Prozess auch nachhaltig mit einer 
Qualitätssteigerung zu verankern, planen wir die Be-
rater auch weiterhin aktiv zu unterstützen.  
 
Unsere übergreifende Beratungskonzeption analy-
siert Rahmenbedingungen, verortet Beratung fach-
wissenschaftlich und beschreibt Beratungsprozesse 
sowie deren Qualitätsstandards. Vor allem aber bie-
tet es ein praxisnahes Methodeninventar, das die 
Beratenden bei der täglichen Arbeit mit ihren  Kun-
den unterstützt. Umfangreiches  konzeptionelles und 
fachliches Know-how von Experten und Praktikern ist 
eingeflossen. 
 
Für die besonderen Belange von Menschen mit Be-
hinderungen wurden die einzelnen Konzepte um die 
methodischen und fachlichen Aspekte 
„Behinderung“ erweitert und stehen unseren Mitar-
beitern, die mit der Beratung von behinderten Men-
schen betraut sind, als eigenständige Schulungskon-
zepte und Arbeitsmittel zur Verfügung: 
• Nach Art oder Schwere der Behinderung müssen 

Betreuer/Berater in allen Institutionen besonders 
auf kognitive, kommunikative oder auch emotio-
nale Anforderungen vorbereitet sein.  

• Vielfach sind vor allem behinderte Schüler durch 
die bisherige Biographie von Unsicherheiten, ge-

ringem Selbstbewusstsein oder auch einfach ei-
nem „anderen Selbstverständnis“ geprägt. Er-
wachsene, die aufgrund einer Erkrankung oder 
eines Unfalls ihr Berufsleben neu gestalten müs-
sen, werden lernen müssen, zunächst die verän-
derte Situation anzunehmen.  

• Beratungen finden oft unter Beteiligung von Eltern 
oder Betreuern statt. Die Einbindung ist zur Unter-
stützung unerlässlich. Die Beratung gilt aber in ers-
ter Linie den Menschen mit Behinderung, nicht 
den Begleitpersonen.  

• Vertrauen muss man aufbauen, Unterstützungs-
strukturen und vorhandene Netzwerke müssen in 
den Beratungsprozess integriert werden, um un-
nötige Brüche zu vermeiden.  

 
Und letztlich: Ziel ist – trotz aller Besonderheiten – 
immer die Vorbereitung auf und tatsächliche Aufnah-
me einer Beschäftigung. 
 
III. Unsere Beratung orientiert sich am Ausbildungs- 

und Arbeitsmarkt 
 
Das Thema „Beratung“ ist nicht nur aus individueller 
Sicht des Kunden zu betrachten, sondern weiter zu 
fassen. Jede Beratung hat ja ein „Beratungsobjekt“. 
Dies ist in der Bundesagentur für Arbeit naturgemäß 
der Ausbildungs- und Arbeitsmarkt.  
 
Ausbildung und Bildung sind die zentralen Präventiv-
strategien gegen Arbeitslosigkeit und gegen den 
Fachkräftemangel.  Daher ist unsere Beratungskom-
petenz zwingend mit einem breiten Fachwissen zum 
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt verknüpft.  
 
Neben der Eignung für eine Tätigkeit und den per-
sönlichen Interessen spielen Fragen zu Beschäfti-
gungschancen eine wesentliche Rolle. Welche Anfor-
derungen stellen die Betriebe? Welche Entwicklun-
gen sind absehbar? Welche Berufe bieten – insbe-
sondere bei vorliegenden Einschränkungen – eine 
gute Beschäftigungsperspektive?  Viele Fragen, deren 
Antworten umfangreiches Wissen voraussetzen. Die 
ich auch deshalb herausstelle, weil wir als Bundes-
agentur für Arbeit von anderen Reha-Trägern um 
kompetenten Rat gebeten werden.  

(Fortsetzung auf Seite 11) 
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Daher haben wir in spezialisierten Teams zu allen 
Fragen rund um die Beratung und Vermittlung von 
Menschen mit Behinderung über Jahre hinweg ent-
sprechendes Know-How aufgebaut. Über den medi-
zinischen, psychologischen und technischen Bera-
tungsdienst stehen weitere Experten für Diagnostik 
und Fallbesprechungen zu Verfügung. 
 
Reha-Berater begleiten die Rehabilitanden bis zur 
Aufnahme und Stabilisierung eines Arbeitsverhältnis-
ses. Damit wird nicht nur eine durchgängige Betreu-
ung gewährleistet, sondern eine Rückkoppelung zur 
Arbeitsmarktrelevanz der ausgewählten und geför-
derten Aus- oder Weiterbildung erfolgt und damit 
auch mittelbar, die Kenntnisse zu Entwicklungen am 
Arbeitsmarkt.  Durch die enge Anbindung an den 
Arbeitgeberservice wird zusätzlich die Basis für die 
Marktkompetenz der Berater gelegt. 
 
Im letzten Jahr haben wir im Intranet der BA zudem 
eine neue Plattform zur Verfügung gestellt. Diese 
Informationsplattform bietet das vor allem für Bera-
tungs- und Vermittlungsaufgaben erforderliche Fach-

wissen rund um den Themenkomplex Bildung-Beruf-
Arbeitsmarkt. In der nächsten Stufe können die Mit-
arbeiter über ein Info-Wiki die Informationen eigen-
ständig weiterentwickeln. Mit dieser modernen 
Form des Wissensmanagements bieten wir den Mit-
arbeitern die Chance, ihr Wissen aktuell zu halten – 
und damit eine gute fachliche Grundlage für kompe-
tente Beratung.  
 
Fazit: professionelle Beratung benötigt professionel-
le Investitionen 
 
Sie sehen, professionelle Beratung stellt Herausfor-
derungen nicht nur an die Berater selbst, sondern 
auch an die Organisation, in der sie tätig sind.  
 
Ich hoffe, ich konnte Ihnen vermitteln, dass wir die 
Herausforderung angenommen haben und nach der 
strukturellen Reorganisation der Bundesagentur für 
Arbeit auch die vermeintlich „weichen Faktoren“ 
konsequent angehen, um unsere Ziele und die Er-
wartungen der Kunden in Zukunft noch besser zu 
erfüllen. 
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Zwischen gesellschaftlicher Inklusion und Exklusion — Die Bedeutung professioneller Beratung für 
eine gelungene Inklusion 

Karl-Heinz Fries, Vizepräsident des Sozialverbandes VdK Deutschland 

Der Soziologe Niklas Luhmann hat sich im Rahmen 
seiner Systemtheorie „mit sozialen Strukturen von 
Inklusion und Exklusion“ beschäftigt, „mit denen 
moderne Gesellschaften ihre Partizipationsmöglich-
keiten regulieren“. Wissenschaftler, wie Wilhelm 
Heitmeyer, stellen sich die Frage, „wie hochindividu-
alisierte Gesellschaften ihre soziale Inklusion steuern 
und wie sie mit Exklusionsprozessen umgehen?“ 
Inklusion und Exklusion sind aber nicht nur wissen-
schaftliche Termini, sondern sie sind gelebte Realität 
und sehr vielschichtig. Sie prägen unsere Gesell-
schaft und unser Zusammenleben – sie beziehen 
Menschen ein oder grenzen sie aus. 
 
In diesem Kontext tragen Menschen mit Behinde-
rung, neben zum Beispiel sozialbenachteiligten Ju-
gendlichen und Menschen mit Zuwanderungsge-
schichte, immer noch die höchsten Exklusions- und 
damit Armutsrisiken in unserer Gesellschaft. Durch 
geringere Bildungsteilhabe beziehungsweise eine 
gescheiterte Inklusion in das Bildungssystem, wer-
den sie etwa frühzeitig von einer Erwerbstätigkeit 
ausgeschlossen und sind damit oftmals am gesell-
schaftlichen Leben und an der vollwertigen Teilhabe 
gehindert. Sie sind exkludiert – an den Rand der Ge-
sellschaft gedrängt. Das muss aber nicht automa-
tisch der Fall sein und dem kann entgegengewirkt 
werden. Denn moderne Gesellschaften können Par-
tizipationsmöglichkeiten, also die soziale Teilhabe 
von Menschen, regulieren. Außerdem sind Exklusi-
onsprozesse umkehrbar oder auch vermeidbar. Wir 
müssen Exklusionsprozessen gesamtgesellschaftlich, 
also gemeinsam, entgegenwirken und dürfen die 
Menschen nicht sich selbst überlassen. Und das 
müssen wir frühzeitig tun. 
 
Nicht ohne Grund lautet das Motto der Aktion 
Grundgesetz von 1997: „Behindert ist man nicht, 
behindert wird man.“ Dabei nimmt die professionel-
le Beratung von Menschen mit Behinderung eine 
besondere Stellung ein.  
 

Soziale Exklusion und Armutsrisiko 
 
Wissenschaftliche Studien bestätigen, dass Men-
schen mit Behinderung europaweit und damit auch 
in Deutschland überproportional von Armut betrof-
fen sind. Diese Armut korreliert mit niedrigen Bil-
dungsabschlüssen und Beschäftigungsquoten eben-
so wie mit niedrigem Einkommen und hohen Ar-
mutsquoten. Das belegt auch eine aktuelle Studie 
der Organisation für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung (OECD) mit dem Titel 
„Sickness, Disability and Work“. Demnach war die 
Wahrscheinlichkeit, dass Menschen mit Behinde-
rung von Arbeitslosigkeit betroffen sind, bereits vor 
der Wirtschaftskrise in Deutschland 2,5-fach höher 
als bei Menschen ohne Handicap. Dies ist zwar nur 
leicht höher als im OECD-Durchschnitt, die Arbeitslo-
senquote unter Menschen mit Behinderung ist dage-
gen besonders hoch und nur in Tschechien und Bel-
gien noch höher als in Deutschland. Die OECD for-
dert daher von Deutschland eine bessere Integration 
von Menschen mit Behinderung ins Berufsleben.  
 
Weiterhin belegen Statistiken der Bundesagentur für 
Arbeit, dass Menschen mit Behinderung nicht im 
gleichen Maße am wirtschaftlichen Aufschwung par-
tizipieren wie Menschen ohne Behinderung. Zwar 
sinken die Arbeitslosigkeit und auch die Langzeitar-
beitslosigkeit in Deutschland insgesamt, trotzdem ist 
bei Menschen mit Behinderung ein ungebrochen 
ansteigender Trend von Arbeitslosigkeit erkennbar. 
So waren 173 563 schwerbehinderte Menschen im 
November 2010 arbeitslos, das sind 5,6 Prozent 
mehr als im November 2009. Die Tendenz ist stei-
gend und die Dunkelziffer wird weit höher liegen. 
 
Auch wenn wir uns in unserer Gesellschaft über Er-
werbsarbeit definieren und bei Fehlen von Arbeit, 
Exklusion droht, sprechen wir aber nicht nur über 
materielle Armut, sondern von fehlender Teilhabe 
insgesamt und daraus folgender sozialer Exklusion. 

(Fortsetzung auf Seite 13) 
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Um dieses zu vermeiden, müssen wir frühzeitig prä-
ventiv intervenieren. Gerade die UN-
Behindertenrechtskonvention fordert uns heraus, 
die Behindertenpolitik in Deutschland neu zu über-
denken. Dabei gilt es, bewährte Strukturen nicht zu 
zerschlagen und anschließend wieder neu zu erfin-
den, sondern Vorhandenes weiterzuentwickeln, zu 
vernetzen und zu optimieren. Hier gerät die professi-
onelle Beratung in den Fokus. Um Teilhabe zu garan-
tieren und Arbeitslosigkeit frühzeitig zu verhindern, 
gilt es Menschen mit Behinderung und in Besonde-
rem auch deren Angehörige in die Lage zu versetzen, 
dass sie umfassend über ihre Möglichkeiten der ge-
sellschaftlichen Teilhabe informiert sind.  
 
Was bedeutet professionelle Beratung? 
 
Wann aber sprechen wir von professioneller Bera-
tung?  Beratung findet in vielen Situationen des tägli-
chen Lebens statt, zum Beispiel beim Kauf eines 
Computers, Gesprächen mit Freunden oder beim 
Arzt oder Apotheker. Wenn wir heute über Beratung 
reden, setzen wir in Abgrenzung zur alltäglichen Be-
ratung voraus, dass der Berater eine Person ist, die 
über spezielles Fachwissen verfügt. Wir fügen also 
das Kriterium Professionalität hinzu. Bei der Bera-
tung kann man zudem verschiedene Beratungsansät-
ze verfolgen, zum Beispiel lösungsorientierte Ansät-
ze oder klientenzentrierte Ansätze. Beratung ist 
komplex und vielschichtig und hängt stark von der 
Kommunikationsebene und der Art des Aufeinander-
zugehens der Akteure ab. 
 
Bei der Beratung sollte jedoch das Individuum bezie-
hungsweise der Klient stets im Vordergrund stehen. 
Deshalb ist es wichtig, dem Ratsuchenden mit Ein-
fühlungsvermögen und möglichst auf Augenhöhe zu 
begegnen, was vor dem Hintergrund systembeding-
ter, trägerabhängiger oder ökonomischer Zwänge 
des Beratenden vielfach zu Spannungen führen 
kann. Keinesfalls sollte der Ratsuchende als soge-
nannter potenzieller Kostenfaktor behandelt wer-
den.  
 
Hilfe bei Konflikten 
 
Professionelle Beratung sollte eine fachlich qualifi-
zierte Hilfestellung und Begleitung in Fragen der Le-

bensgestaltung sowie der Problem-, Konflikt- oder 
Krisenbewältigung sein. Sie sollte über fachliche In-
formationsvermittlungen, konkrete Hilfen, Ratschlä-
ge und Handlungsanweisungen hinausgehen, ganz-
heitlich orientiert sein und subjektbezogen unter 
Beachtung des jeweiligen sozialen und politischen 
Kontexts ansetzen. Wichtig ist hierbei vor allem, die 
Fachlichkeit und Kompetenz der beratenden Perso-
nen. 
 
Um diese Fachlichkeit zu garantieren, bedarf es da-
her einheitlicher Leitlinien und Qualitätsstandards 
für die Beratung, kontinuierliche Fortbildung der Be-
raterinnen und Berater sowie eine gewisse Unabhän-
gigkeit der Beratenden. So kann professionelle Bera-
tung zu einer gelungenen Inklusion beitragen. Diese 
ist gerade für Menschen mit Behinderung und deren 
Armutsrisiken von besonderer Bedeutung. 
 
Qualifizierte trägerübergreifende Beratung 
 
Die UN-Behindertenrechtskonvention verlangt von 
den Vertragsstaaten unter anderem, Menschen mit 
Behinderung in die Lage zu versetzen, die volle Teil-
habe an allen Aspekten des Lebens zu erreichen und 
zu bewahren. Menschen mit Behinderung sollen ein 
Höchstmaß an Unabhängigkeit sowie umfassende 
körperliche, geistige, soziale und berufliche Fähigkei-
ten erlangen können. Zu diesem Zweck sollen Diens-
te und Programme gestärkt und erweitert werden, 
die im frühestmöglichen Stadium ansetzen und auf 
einer multidisziplinären Bewertung der individuellen 
Bedürfnisse und Stärken beruhen. Staat und Gesell-
schaft müssen sich also auf die Bedürfnisse der Men-
schen einstellen. Das ist die Vorgabe.  
 
In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten hat 
Deutschland ein ausgefeiltes System von Leistungen 
zur Teilhabe von Menschen mit Behinderung entwi-
ckelt, ganz besonders im Bereich der Teilhabe am 
Arbeitsmarkt. Dieses System hat sich insgesamt be-
währt und kann teilweise sogar als vorbildlich be-
zeichnet werden. In seiner Vielfalt ist es für die Bür-
gerinnen und Bürger aber oft zu intransparent und 
wird teilweise nur unzureichend umgesetzt. Wer das 
deutsche Steuerrecht als zu kompliziert empfindet, 
der soll erst einmal versuchen, Leistungen zu bean-

(Fortsetzung auf Seite 14) 
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spruchen, nachdem eine Behinderung eingetreten 
ist. Das Leistungsrecht für Menschen mit Behinde-
rung gleicht einem Dschungel. Diese Feststellung ist 
nicht neu, aber leider immer noch richtig. Die Ein-
kommenssteuererklärung kann jeder beim örtlichen 
Finanzamt abgeben. Wo beantragt man aber eine 
Teilhabeleistung? Das ist eine oft gestellte Frage. Als 
Leistungsträger kommen insgesamt sieben verschie-
dene Rehabilitationsträger in Betracht. Dabei sind 
die Integrationsämter noch gar nicht mitgezählt.  
 
Erschwerend kommt hinzu, dass sich bei vielen Leis-
tungen zur Teilhabe die konkrete Zuständigkeit und 
die Anspruchsvoraussetzungen aus den für die jewei-
ligen Rehabilitationsträger geltenden Leistungsgeset-
zen ergeben. Die Rentenversicherung hat beispiels-
weise versicherungsrechtliche Voraussetzungen wie 
die Wartezeit und die Mindestversicherungszeit zu 
beachten. Die Leistungsgewährung nach dem SGB II 
für arbeitsuchende Menschen ist dagegen primär auf 
Effizienz und beschleunigte Vermittlung ausgerich-
tet, also nicht unbedingt auf dauerhafte behinder-
tengerechte Integration und Teilhabe. Die Abgren-
zung der Zuständigkeiten ist dabei im Einzelfall so 
schwierig, dass nicht nur Bürgerinnen und Bürger 
damit Probleme haben, sondern sogar die Behörden 
selbst Graubereiche ohne eindeutige Zuordnung er-
kennen.  
 
Als ob das alles nicht schon schwierig genug wäre, 
besteht bei vielen Teilhabeleistungen ein Ermessen 
des Trägers. Dadurch sind Verwaltungsentscheidun-
gen für die Antragsteller oft noch schwieriger nach-
zuvollziehen. Wer als behinderter Mensch wissen 
möchte, welche Leistungen ihm zustehen und an 
wen er sich wenden muss, der benötigt – um im Bild 
zu bleiben – einen erfahrenen „Dschungelführer“, 
der sich auch abseits der vorgezeichneten Wege gut 
auskennt. 
 
Erforderlich ist ein Beratungsangebot, das alle Le-
bensbereiche umfasst und klar zum Ziel hat, für den 
Ratsuchenden die Inklusion zu verwirklichen – auch 
wenn diese im Einzelfall mit hohen Kosten verbun-
den ist. Es darf in der Beratung nicht darum gehen, 
ausschließlich kostengünstige Lösungsalternativen zu 
suchen. 
 

In der Beratungslandschaft in Deutschland sind be-
reits positive Beratungsansätze vorhanden: Seit 2002 
haben etwa die Rehabilitationsträger die sogenann-
ten „Gemeinsamen Servicestellen“ eingerichtet, die 
den Hilfebedarf trägerübergreifend ermitteln und 
gegebenenfalls die Leistungen verschiedener Träger 
koordinieren. Gleichzeitig wurde das trägerübergrei-
fende „Persönliche Budget“ eingeführt, mit dem an-
stelle von Dienst- oder Sachleistungen zur Teilhabe 
ein Budget gewählt werden kann. Beide Instrumente 
konnten bislang keine wirkliche Breitenwirkung er-
zielen und werden – trotz einer Erhöhung der Öf-
fentlichkeitsarbeit in den vergangenen Jahren – im-
mer noch eher selten in Anspruch genommen.  
 
Für die Gemeinsamen Servicestellen liegt dies wohl 
auch daran, dass das Angebot von den Ratsuchen-
den vor allem als trägereigene Beratung empfunden 
wird, während die Inanspruchnahme des Persönli-
chen Budgets einen hohen Organisationsgrad des 
Anspruchsberechtigten voraussetzt, der nicht immer 
gegeben ist. An dieser Stelle muss das Beratungsan-
gebot sicherlich noch weiter ausgebaut und auch 
professionalisiert werden. 
 
Aus Sicht des Sozialverbands VdK Deutschland ist 
neben der Beratung durch die Rehabilitationsträger, 
vor allem die Beratung von Behindertenverbänden, 
Selbsthilfegruppen und anderen Institutionen auch 
in Zukunft unverzichtbar. Nur trägerunabhängige 
Organisationen, die der ratsuchende behinderte 
Mensch auch als seine Interessenvertreter begreift 
und akzeptiert, können eine Beratung gewährleisten, 
die ausschließlich dem Bedarf der Menschen mit Be-
hinderung verpflichtet ist. Hier kommt dem Konzept 
des „Peer Counseling“, bei dem Betroffene Betroffe-
ne beraten, ein besonderer Stellenwert zu. 
  
Auswirkungen „Professioneller Beratung“ 
 
Nur, wer alle seine Handlungsmöglichkeiten kennt 
und versteht, kann selbstbestimmt Entscheidungen 
treffen. Nur wer umfassend über die ihm zustehen-
den Ansprüche auf Teilhabeleistungen informiert ist, 
kann diese Rechte auch einfordern und notfalls ein-
klagen. Insofern ist eine gute Beratung der Grund-
stein für die Inklusion. 

(Fortsetzung auf Seite 15) 
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Gute Beratung muss hinsichtlich des Leistungsange-
botes die Adlerperspektive einnehmen und einen 
genauen Überblick über die Leistungs- und Träger-
landschaft haben. Hinsichtlich der individuellen Be-
dürfnisse des Ratsuchenden bedarf es dagegen eines 
menschlichen Blickwinkels. Die Adlerperspektive 
setzt eine hohe fachliche Qualifikation voraus, der 
menschliche Blickwinkel dagegen Parteinahme für 
den Menschen. 
 
Mindestanforderungen an das professionelle Bera-
tungspersonal und den professionellen Bera-
tungsdienst sind daher regelmäßige fachliche Schu-
lungen, menschliche Eignung für den Umgang mit 
behinderten Menschen, eine ausschließliche Dienst-
leistungsorientierung und eine enge Vernetzung mit 
allen wichtigen Organisationen und Institutionen – 
zumindest auf regionaler Ebene. 
 
Weiterhin ist der Ausbau der frühzeitigen Beratung – 
etwa für Kinder und Jugendliche – erforderlich. Schu-
len sollten intensiver eingebunden werden. Insge-
samt muss der Zugang zu Beratungsleistungen er-
leichtert werden. Insbesondere ist ein barrierefreier 
Zugang zu den Gesundheitsleistungen, Habilitations- 
und Rehabilitationsdiensten und -programmen ganz 
wesentlich abhängig von der barrierefreien Gestal-
tung der Verwaltungsverfahren und des Verwal-
tungshandelns der Sozialleistungsträger. 
 

Professionelle Beratung ist nicht nur für Menschen 
mit Behinderungen, sondern auch für die Ar-
beitgeber erforderlich. Hier sollten die Angebote der 
Integrationsämter und Integrationsfachdienste so-
wie die – zumindest in Nordrhein-Westfalen vorhan-
denen – Beratungsdienste bei Arbeitgeberverbänden 
wie der IHK und den Handwerkskammern aus-
gebaut werden. 
 
Ausblick 
 
Um die volle Teilhabe für Menschen mit Behinderun-
gen zu verwirklichen, brauchen wir: 
 
• mehr Transparenz von Leistungsangeboten, ein-

deutige Zuständigkeiten und niedrigschwellige 
Zugänge, 

• eine bessere Vernetzung der Leistungsträger und 
Beratungsanbieter, 

• flächendeckende Informations- und Beratungsan-
gebote sowie den Ausgleich regionaler Unter-
schiede, 

• einheitliche Qualitätsstandards in der Beratung, 
• kontinuierliche Weiterentwicklung der Beratung 

und deren Qualität sowie 
• ein trägerübergreifendes Beratungsangebot durch 

Leistungsträger auf der einen Seite und eine träge-
runabhängige, für den behinderten Menschen 
parteiergreifende Beratung aus einer Hand.  
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Statement zur Veranstaltung „Beratung>>Perspektiven>>Inklusion - Herausforderungen an eine  
professionelle Beratung von Menschen mit Behinderung“ 

Hubert Hüppe, Beauftragter der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
vielen Dank für die Gelegenheit einige Worte an Sie 
richten zu dürfen. Gute Beratung ist eine wichtige 
Grundlage für selbstbestimmte und gleichberechtig-
te Teilhabe am gesellschaftlichen und beruflichen 
Leben. Auch wenn abschließende Details zum Natio-
nalen Aktionsplan zur Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention noch nicht bekannt 
sind, gehe ich aber davon aus, dass auch das Thema 
Beratung eine wichtige Rolle spielen wird. 
  
Beratung ist zentral, um Menschen mit ihren jeweili-
gen Fähigkeiten bestmöglich fördern zu können und 
somit ihre Kompetenzen auszuschöpfen. Dies dient 
letztendlich der gesamten Gesellschaft insbesonde-
re im Hinblick auf den kommenden Fachkräfteman-
gel. Je besser die Beratung für den Einzelnen erfolgt, 
desto zielgenauer kann die individuelle Förderung 
stattfinden und somit ergeben sich umso bessere 
berufliche Möglichkeiten. Gute Beratung muss von 
Beginn an erfolgen, um eine Teilhabe mitten in der 
Gesellschaft von Anfang an zu ermöglichen. Für die 
Bereiche Bildung und Beruf heißt das: Welche Un-
terstützung kann gewährleistet werden, damit ge-
meinsames Lernen, gemeinsame Ausbildung und 
gemeinsames Arbeiten von Menschen mit und ohne 
Behinderungen möglich ist? 
 
Meine Damen und Herren, Beratung erfolgt häufig 
über Kostenträger, die zur Beratung verpflichtet 
sind. Viele Eingaben bei mir zeigen jedoch, dass für 
die Ratsuchenden oft nicht zufriedenstellend bera-
ten wird.  So sind einige Instrumente, wie das Per-
sönliche Budget, Kostenträgern häufig nicht ausrei-
chend bekannt. Die Kostenträger sind verunsichert, 
vielleicht auch weil das Fördersystem zu kompliziert 
ist. Auch in der Reha-Beratung im SGB II – Bereich 
fühlen sich Ratsuchende teils nicht hinreichend be-
raten. Die SGB II – Mitarbeiter/innen sind häufig 
nicht kompetent, die Reha-Bedarfe zu erkennen. 

Hier muss Beratung verbessert und auf den Einzel-
nen zugeschnitten werden.  
 
Es fehlt insbesondere auch eine kompetente zentra-
le Beratungsstelle. Die Gemeinsamen Servicestellen 
erfüllen ihren gesetzlichen Auftrag umfassender 
Beratung oft nicht. So werden Menschen mit Behin-
derungen heute häufig von einer Stelle zur anderen 
geschickt bis sie ausreichende Beratung und not-
wendige Leistungen erhalten. Viele geben vorher 
auf. 
 
Erforderlich für eine Verbesserung des Zugangs und 
der Qualität von Beratung ist eine gute Vernetzung 
mit den Beratungsdiensten der Organisationen der 
Menschen mit Behinderungen, denn sie selbst sind 
die Expertinnen und Experten. Leichter Zugang und 
vor allem barrierefreier Zugang zu Beratungsdienst-
leistungen sind notwendig. Damit meine ich nicht 
nur eine Rampe für Rollstuhlnutzer/innen sondern 
vor allem eine barrierefreie Kommunikation, bei-
spielsweise durch Gebärdensprache und leichte 
Sprache, mit den Berater/innen und allen weiteren 
Mitarbeiter/innen. Vor allem müssen die Beratungs-
stellen den Menschen bekannt sein. 
 
Meine Damen und Herren, Sie sehen und wissen: Es 
gibt im Beratungsbereich viel zu tun. Ich würde mich 
freuen, wenn auch die Ergebnisse der heutigen Ver-
anstaltung mir bekannt würden und wir weiterhin 
im Austausch blieben. Ich wünsche Ihnen bei der 
anschließenden Podiumsdiskussion und den Foren 
heute Nachmittag neue Erkenntnisse und gute Ge-
spräche. 
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Stimmen von Teilnehmenden  
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Aus: dvb-Info 2/2011, S.13:  
 

Gemeinsame Fachtagung von nfb und BAG BBW am 13. April 2011 in Berlin: 
 

ĂBeratung >> Perspektiven >> Inklusion: 

Herausforderungen für eine professionelle Beratung  

von Menschen mit Behinderungenñ 
 

Menschen mit Behinderungen standen im Fokus einer eindrucksvollen Fachtagung im Bundespresseamt in Ber-

lin. Das Nationale Forum Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung e.V. (nfb), bei dem der dvb Mitglied 

ist, und die Bundesarbeitsarbeitsgemeinschaft der Berufsbildungswerke e.V. (BAG BBW) hatten im April 200 

Expertinnen und Experten sowie eine Reihe von Betroffenen eingeladen. Es ging darum, den hohen Stellenwert 

qualifizierter beruflicher Beratung für gelingende Inklusion in der Öffentlichkeit zu beleuchten. Denn Menschen 

mit Behinderung haben das Recht, selbstbestimmt und gleichberechtigt am gesellschaftlichen und beruflichen 

Leben teilzuhaben (vgl. UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderung). Zwei markant unter-

schiedliche Vorträge im Plenum steckten zunächst das politisch spannende Feld ab: Herr Raimund Becker, Mit-

glied des Vorstands der Bundesagentur für Arbeit, benannte methodische und organisatorische Ansätze der BA 

zu stärkerer Professionalisierung beruflicher Beratung von Menschen mit Behinderung (O-Ton: ĂWir haben uns 

auf den Weg begeben, besser zu werdenñ).  Demgegen¿ber geradezu ern¿chternd wies Herr Karl-Heinz Fries, 

Vizepräsident des Sozialverbandes VdK Deutschland, auf drängende Probleme und Schwierigkeiten behinderter 

Menschen bei ihrer beruflichen Chancenentwicklung hin: 

Armut und Behinderung stehen in engem Zusammenhang 

steigende Tendenz von (Langzeit-)Arbeitslosigkeit behinderter Menschen 

das Leistungsrecht für berufliche Rehabilitation ist ein Dschungel 

die Bedarfe steigen, die Budgets bleiben (nahezu) gleich. 

 

Die anschließende Podiumsdiskussion gab Gelegenheit, insbesondere aus Baden-Württemberger Perspektive 

positive Entwicklungen vorzustellen: Gemeinsame Servicestellen (GS) mit Lotsenfunktion (www.reha-

servicestellen.de),  Kompetenznetzwerke mit einheitlichen Standards und ï speziell f¿r junge Menschen beim 

Übergang in die Arbeitswelt ï Assessment-Verfahren, die eine Kultur des Dialogs ermöglichen. 

 

In drei Foren standen strategisch wichtige Punkte auf der Agenda: 

a. mehr Transparenz und erleichterter Zugang zu den Beratungsangeboten 

b. stärkere Vernetzung der Leistungserbringer bei der Finanzierung (gutes Beispiel in Dortmund: 

www.menschenmitbehinderung.de ) und bez¿glich der rechtlichen Zustªndigkeiten bzw. der Anwen-

dung von Teilhaberecht: www.reha-recht.de. 

c. Gemeinsame Qualitätsstandards f¿r berufsbezogene Beratung und verbindlich formulierte Kompeten-

zen auch der im Reha-Bereich Beratenden mit feldspezifischen Differenzierungen. 

Drei Hinweise aus dem Teilnehmerkreis verdienen besondere Aufmerksamkeit: 

1. Die Objektivität von Beratung ist in Gefahr, wenn Beratungsfunktion und Entscheidungsfunktion von 

derselben Person wahrgenommen werden. 

2. Warum werden in den Unterlagen zur Qualitätsentwicklung berufsbezogener Beratung die eminent 

wichtigen Begleitpersonen nicht stärker gewürdigt? Gerade auch im Reha-Bereich haben Familien­

angehörige, Freunde und gute Bekannte sowie betreuende Personen großen Einfluss bei Bildungs- 

und Berufsentscheidungen. 

3. Trägerneutrale Beratungsstellen eröffnen mehr Transparenz im Beratungsbereich. 

Bergisch Gladbach, den 3. Juni 2011 

Lothar Müller-Kohlenberg, dvb 

http://www.reha-servicestellen.de/
http://www.reha-servicestellen.de/
http://www.menschenmitbehinderung.de/
http://www.reha-recht.de/
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